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Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 7. Nachtragssatzung zur 
Wasserversorgungssatzung (WVS) 
Hier: Beschlussfassung der 7. Nachtragssatzung 
 
a) Erläuterung: 
Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg hat in 
seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 beschlossen, die laufende Benutzungsgebühr von bislang 
2,14 EURO pro m³ (Nettogebühr = 2,00 EURO zuzüglich 7 % Umsatzsteuer = 0,14 EURO) auf 
2,46 EURO pro m³ (Nettogebühr = 2,30 EURO zuzüglich 7% Umsatzsteuer = 0,16 EURO) für alle 
Verbandsgemeinden einheitlich ab dem 1. Juli 2023 anzuheben. 
Der angefügte Entwurf der 7. Nachtragssatzung zur Wasserversorgungssatzung wurde in der 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. März 2023 zur weiteren Beratung eingebracht. 
 
b) Gesetzliche Bestimmungen oder Richtlinien zur Beachtung: 
Siehe angefügter Entwurf der 7. Nachtragssatzung zur WVS 
 
c) Finanzielle Auswirkung bei Beschlussfassung: 
 
Kostenstelle:  Sachkonto:  
Verfügbare Mittel laut Haushaltsplan:    
Tatsächlich verfügbare Mittel:    
 
 
d) Beschlussvorschlag: 
Die im Entwurf vorliegende 7. Nachtragssatzung zur Wasserversorgungssatzung (WVS), die 
laufende Benutzungsgebühr von bislang netto 2,00 EURO/m³ (brutto 2,14 EURO/m³) auf netto 
2,30 EURO/m³ (brutto 2,46 EURO/m³) anzuheben, wird beschlossen. 
 

 
 
 
Anlage(n): 
1. 2023_02_13_7. Nachtrag Wasserversorgungssatzung 
 




